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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die von Tag zu Tag sich mehrenden Dienstgeschäfte bei
hen W- ®Landratsamt und dem Kreisausschuß haben einen derartigen

" " ' 1 fang angenommen , daß es notwendig geworden ist, dieSprech->aftlichm . _
Wieder- fiden für das Publikum einzuschränken.
wie den Ich habe daher die Sprechstunden für das Publikum

if Montass . Donnerstags und Samstags von vor-
ttags 8 Uhr bis mittags 12  Uhr festgesetzt. An
m übrigen Tugen in der Woche kann das Pnbtiknm

Abfertigung — ganz dringende Fülle ausgenommen
»nht rechnen. Ferner ersuche ich, alle telefonischen Dienst-

le, SohnDräche auf das notwendigste zu beschränken und möglichst aus
Eiserm mittags zu verlegen.
Kriegj- Westerburg , den 14. Juli 1917. Der Kandrat

Walter
iesbaden, übliche Bekanntmachung
dert.
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Die Herren Bürgermeister ersuche ich um miederhotte

Westerburg, den 14. Juli 1917. Der Fandrat.
Erinnerung.

Es wird an dieser Stelle nochmals daran erinnert , daß
Wigen Glockeubesttzer , welche Anspruch auf die Prämie

1.— Jk  für das kg Bronze machen, den Anspruch unter
»gäbe des genau abzutiefernden Gewichtes bei dem Unterzeich¬
en vor dem 31 . d . Mts . geltend zu machen u. zu begründen
den.

Auch müffeuLdie Glocken vorschriftsmäßig bezeichnet, spätestens
V 3i . Juli d . Js , zum Abruf bereit gehalten werden.

Westerburg, den 23. Juli 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausfchusses.

Betr . He « ans der Ernte 1917.
Die Herren Bürgermeister werden hiermit an die nunmehrige

^digung meiner Vers . v. 9. d. Mts . Kreisbl . Nr . 79 betr.
"gäbe des z. Zt verfügbaren Heus aus der Ernte 1917 erinnert.

Westerburg, den 23. Ĵuli 1917. Der Kaudrat.
Gemäß Verordnung vom 12. Juli 1917 (Reichsgesetzblatt

128) sind die in diesem Schreiben vom 5. Juli Nr . 8928
geteilten Preise für Heu neuer Ernte wie folgt geändert
totben:

Wiesenheu M 160 .— für die Tonne
Kleeheu „ 180.— „ „

, Für minderwertige Ware ist ein entsprechender niedrigerer
zu zahlen.

Im Falle verspäteter Lieferung pp. ist der Preis um M.
für die Tonne herabzusetzen.

Cobleuz . den 19. Juli 1917.
Proviaut -Amt Cobleuz.

* * *
Wird hiermit unter Bezugnahme auf meine Bekanntma-

'8 vom 9. d. Mts . im Kreisblatt Nr . 79 veröffentlicht.
Westerburg . den 23. Juli 1917.

Dev Kaudvat.
A« die Herren Bürgermeister der Gemeinden
Elbingen , Elsoff, Girod , Herschbach, Hundsangen , Klein-

l(% Nister -Möhrendorf , Pütschbach und Westernohe.
Sie werden hierdurch um die Ablieferung der in Ihren
Inden gesammelten Beiträge zur U-Voot-Spende bezw. Ein-

auf das PostscheckkontoNr . 2510 der Kreissparkasse hier

Herr Heinrich Georg Bendel in Steinefrenz ist vom 23.
Juli 1917 ab gemäß § 55 d. L . G. zum kommissarischen Schöffen
der Gemeinde Steinefrenz ernannt worden.

Westerburg, den 21. Juli 1917.
_Der Land rat.

A» die Herre« Bürgermeister de» Kreises.
Fortgesetzt werden größere Brandschäden gemeldet, die Kinder

dprch Spielen mit Streichhölzern verursacht haben. Die hierdurch
vkrloren gehenden Werte sind so erheblich, daß alles getan werden
muß , um Brände dieser Art fernerhin tunlichst zu verhüten . Ich
ersuche daher der Landbevölkerung in jeder zweckdienlichen Weise
immer wieder die ernste Pflicht vor Augen zu führen , daß sie
streng darüber wacht, daß keinerlei Feuerzeug , wie Streichhölzer,
Selbstzünder usw. in die Hände von Kindern gelangt.

Auf meine Bekanntmachung vom 30. 3 . 1908 Kreisblatt
No . 28 betr . „Waldbrände " mache ich besonders aufmerksam.

Westerburg, den 13. Juli 1917. Der Kanbrat.

Ausfühl rrngsbestiwurimgen
des Kreises Westerburg zu der Bekanntmachung des Stefo . Gen.
Kds . des XVUI . Armeek. vom 20. Juni 1917 betr . Beschlagnahme
und freiwillige Ablieferung von Einrichtungsgegenständen aus
Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Rotguß , Tombak , Bronze ) ,

abgedruckt im Kreisblatt .Nr . 70 v. 20. Juni 1917).
81 .

Uon der Ketzannlmachnng betroffene Gegenstünde.
Von der Bekanntmachung werden lediglich die in § 2 oben

genannter Bekanntmachung namentlich ausgeführten Gegenstände
betroffen . Ob es sich um solche aus Kupfer und Kupferlegie¬
rungen bestehende Gegenstände oder um solche Gegenstände han¬
delt, bei denen Kupfer oder Kupferlegierungen nur als Ueberzug
oder Plattierung auf Eisen verwendet sind, läßt sich durch An-
feileu oder den Magneten feststellen; die ersteren werden durch
den Magneten nicht angezogen, während dies bei den letzteren
der Fall ist.

Z« Gruppe A, Ziffer 1. Bei außer Betrieb befindlichen
Wasserpumpen ist in der Hauptsache an die in ländlichen Ge¬
meinden vielfach stillgelegten Hauswasserpumpen gedacht worden.

JM» Gruppe A, Ziffer 2 . Barrierenstangen nebst Pfosten
und Stützen sind die meist vor Schaufenstern , Schauschränken u.
dgl. angebrachten Schutzstangen, welche bezwecken, einen Zwischen¬
raum zwischen dem besichtigenden Publikum und den ausgestellten
Gegenständen oder Schaufenstern zum Schutze der beiden letzteren
abzugrenzen . Auch kommen diese Barrierenstangen beispielsweise
an Kassen häufig vor , um das Publikum zur Einhaltung eines
bestimmten Weges zu zwingen.

Z« Gruppe A, Ziffer 6 und 10. Bei Gardinenstangen,
Vorhangstangen , Treppenläuferstangen u. dgl. muß darauf ge¬
achtet werden , daß nur solche beschlagnahmt sind, welche aus
Kupfer und Kupferlegierungen bestehen; gerade diese Gegenstände
werden vielfach in mit Messing überzogenem Eisenrohr ausge-
führt.

Die Ringe zu Gardinenstangen und die Treppenläufer-
stangen -Endknöpfe sind dagegen fast durchweg in Kupferlegierungen
ausgeführt . Treppenläuferstangen -Endknöpse fallen auch dann
unter die Bekanntmachung , wenn sie zu Treppenläuferstangen auS
Eisen mit Messing überzogen gehören.

Treppenläufer - und Gardinenstangen -Oesen sind nicht in
die Beschlagnahme einbezogen worden, damit diese zur Befestigung
von Ersatzstangen benutzt werden können. Sie können aber , wenn
sie abgeliefert werden , zu d^ gleichen Preisen und Bedingungen
wie die Treppenläuferstangen selbst angenommen werden.

Z« Grnppr A, Ziffer 8. Schutzstangen und'Schutzgitter
bestehen fast durchweg aus Kupfer und Kupferlegierungen , zumal



wenn dieselben irgendeine Biegung aufweisen . Eisen mit Messing
überzogene Gegenstände lassen sich nicht in gebogene Form brin¬
gen . Es könnte sich höchstens darum handeln , daß vorher ge¬
bogene eiserne Gegenstände nachher galvanisch vermessingt werden,
was aber in der Praxis selten ausgeführt wurde.

Z« Gruppe B, Ziffer 19 und 29 . Bei Briefkasten¬
schildern und Briefeinwürfen , bei Pfeiler - und Füllungsbeklei¬
dungen an Fassaden sind diejenigen ausgenommen worden , welche
eingemauert sind . In den meisten Fällen sind diese Gegenstände
verdeckt an Steinschrauben angeschraubt , so daß der Ausnahmefall
nicht gegeben ist.

Z« Gruppe B, Ziffer 2V. Unter Füllungen von Ge¬
ländern sind die zwischen den Stützen befindlichen Auskleidungen,
vielfach in Stabform , verstanden Dieselben werden in den meisten
Fällen ersetzt werden müssen , da vielfach die baupolizeilichen Vor¬
schriften bestimmte Stababstände vorschreiben.

Die Handleisten sind meist auf eisernen Tragekonstruktionen
aufgebracht , so daß sie ohne weiteres entbehrt werden können.

Zu Oruppr B, Ziffer 25 , 26 und 27 . Die durch die
Bekanntmachung betroffenen inneren und äußeren Bekleidungen
von Türen , Fenstern , Kassenschaltern usw . sind fast durchweg
auf anderweitige Tragekonstruktionen aufgebracht , so daß nach
deren Entfernung die Türen usw . selbst noch immer brauchbar
bleiben . Die Bekleidungen sind meist aufgeschraubt . Die Ver¬
schraubung ist sehr häufig von außen unsichtbar ausgeführt , so
daß die Entfernung von der Rückseite aus geschehen muß.

Z« Gruppe B, Ziffer 31 Türknopfe, Türgriffe usw.
können entbehrt werden , da solche Türknöpfe , welche zur Betäti¬
gung eines Schlosses dienen , ausgenommen sind . Die Schließ¬
fähigkeit der Türen ist demnach gewahrt.

Z« Gruppe C, Ziffer 36 . Hier ist darauf zu achten,
daß die genannten Gegenstände nur dann unter die Bekannt¬
machung fallen , wenn sie „Gegenstände der Schausensterdekoration
und Geschäftsausstattung " sind . Die gleichen Gegenstände fallen
nicht unter die Bekanntmachung , wenn sie sich im Besitze von pri¬
vaten befinden.

§ 2 .
Die Sammelstellen sind auf den Bürgermeisterämtern . An

diese können bis auf weiteres die beschlagnahmten Gegenstände
zu den bekannt gegebenen Uebernahmepreisen abgeliefert werden.
Dir freiwillige Ablieferung mutz unter allen Umstaude«
bi» k«m 31. August d. Jf». erfolgt fei« . (Auf die genaue
Verwiegung und Unterverteilung in die einzelnen Gruppen A , B,
und C gemäß § 2 der Bekanntmachung wird besonders aufmerk¬
sam gemacht . Auch wird an den Zuschlag von 1 Mk . für das
Kilo stir die bis zum 31 . 8 . 17 abgelieferten Gegenstände sowie
an diDnach diesem Zeitpunkte eintretende Meldepflicht und zwangs¬
weise Ablieferung erinnert ) .

8 3.
Freiwillige Ablirferuug , Stellung von Ausbauperfonal.

Der Ablieferer hat bei der Ablieferung die genaue Adresse
des Eigentümers der abgelieferten Gegenständen anzugeben.

Dem Ablieferer wird bei der Ablieferung ein Anerkennt¬
nisschein ausgehändigt , aus dem das Gewicht der abgelieferten
Gegenstände , der Uebernahmepreis , die genaue Adresse des Eigen¬
tümers uich die Zahlstelle hervorgehen . Auf Grund des Aner¬
kenntnisscheines wird der darin festgesetzte Betrag an den bezeich-
neten Eigentümer alsbald ausgezahlt , es sei denn , daß über die
Person des Berechtigten Zweifel bestehen.

Ist es dem Betroffenen nicht möglich , die beschlagnahmten
Gegenstände freiwillig abzuliefern , weil er sich nachweislich keinen
Arbeiter oder Handwerker zum Ausbau verschaffen konnte , so kann
der Betroffenene auf Vordruck die Nachweisung der erforderlichen
Hilfskräfte beantragen.

Die Bezahlung der Hilfskräfte liegt dem Betroffenen selbst
ob.

Die Stellung von Arbeitern und Handwerkern kommt nur
für die Gegenstände der Gruppe B, Ziffer 17 , 20 , 24 , 25 , 26,
27 , 28 , 29 , 31 und der Gruppe C , Ziffer 34 in Betracht.

Die Anträge sind bis zum 20 . Juli d. Js . einzureichen.
8 4.

Die Bezahlung erfolgt durch die Kreiskommunalkasse We¬
sterburg.

I § 5.
Auf dem Landratsamt Westerburg ist eine Beratungsstelle

eingerichtet , welche dem Publikum jederzeit Auskunft erteilt , ob
beispielsweise der eine oder andere Gegenstand unter die Auf¬
zählung der § 2 der Bekanntmachung fällt , vor allein ob die
Gegenstände aus Kupfer oder Kupferlegierungen bestehen oder
nur mit diesen überzogen sind usw.

Diese Beratungsstelle wird auf Wunsch der Betroffenen die
Gegenstände bei diesen selbst besichtigen lassen , wenn es sich um
Gegenstände der Gruppe B, Ziffer 17 . 20 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28,
29 , 31 und der Gruppe C , Ziffer 34 handelt.

Westerburg , den 12. Juli 1917.
Der Vorsitzende de » Krrisanslchuffes.

* *

A« dle Herren Bürgermeister de« Kreises.
Vorstehende Ausführungsbestimmunqen und die im Kreis¬

blatt No ? 70 v. 20 . Juni 1917 abgedruckte diesbezügliche Be¬
kanntmachung wollen Sie zur Kenntnis der Ortseinwohncr
bringen.

Der Bedarf an Anerkenntnisscheinen ist mir rechtest
zumelden . . II

Bis zum 2 . A « g « st fr . I » . sind mir die abgeliest^
wichtsmengen «ach Gruppe « getrennt anzuzeigen.

Westerburg . den 12. Juli 1917.
Der Uorsttzeude de» Kreisaussch «^

Verordnung
über den Verkehr mit Getreide , Hülsenfrüchten , Buchweizen

der Ernte 1917 zu Saatzwecken . Vom 12 . Juli 1917
Auf Grund des § 8 der Reichsgetreideordnung st

Ernte 1917 vom 21 . Juni 1917 ( Reichs -Gesetzbl . S . 5(
Verbindung mit § 1 der Bekanntmachung über die Erri,
eines Kriegsernährungsamts vom 22 . Mai 1916 (Reichs -G
S . 402 ) wird folgendes bestimmt:

I. Allgemeine Bestimmungen.
§ 1 . Die Veräußerung , der Erwerb und Lieferung von

ten (8 § 1, 2 der Reichsgetreideordnüng für die Ernte 191
21 . Juni 1917 , Reichs -Gesetzbl . S . 507 ) zu Saatzwecken ist
gegen Saatkarte erlaubt . Dies gilt nicht für den Verkehr zu>ij
Züchtern von Originalsaaten und ihren Vermehrungsstellen.

Die Saatkarte wird auf Antrag dessen , der Saatz
Saatzwecken erwerben will , von dem Kommunalverband 10.
stellt , in dessen Bezirk die Aussaat erfolgen soll , bei Hän! >e vor
von dem Kommunalverband , in dessen Bezirk der Händler chme
Niederlassung hat . emen.

Der Kommunalverband kann die Ausstellung der Sa « treide
ten für Landwirte der Gemeinde übertragen . Die Gemeind, >elche
in diesem Falle eine Liste der von ihr ausgestellten Saath >ie kan
zu bestimmten Zeiten dem Kommmunalverband vorzulegen , inde,

8 2 . Die Saatkarte muß ' Namen , Wohnort und Komm» ßihre,
verband des zum Erwerbe Berechtigten , den Ort , wohin geli D
werden soll , und , wenn die Früchte mit der Eisenbahn bestimmter
werden sollen , die Empfangsstation , ferner die zu erwerb «mche
Menge und Fruchtart angeben ; sie ist unter Benutzung e m am
Vordrucks nach untenstehenden Mustern auszustellen . Die den,
schnitte A, B und C der Saatkarte sind gleichlautend mi Plaff
füllen . __ . ! jgunc

8 3 . Die Veräußerung von Saatgut bedarf nach § 3 § 11
Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917 (Reichs -Gesetztl. it, da
507 ) der Zustimmung des Kommunalverbandes , für den rüfun
Früchte beschlagnahmt sind . Arden

8 4 . Die Zustimmung ist nicht erforderlich für die
rung anerkannten Saatguts durch anerkannte Saatgutwirts,
sowie für die Veräußerung und Lieferung von,  Saatgut
zugelasseue Händler ( 8 5 ). Als anerkannte Saatgutwirts !,
gelten nur solche Wirtschaften , die in einem im Deutschen Re
anzeiger zur Veröffentlichung gelangenden Verzeichnis für
Fruchtart als anerkannte Saatgutwirtschaften aufgeführt sin!

8 5. Wer mit nicht selbstgebauten Früchten zu Saatz « 2. D

a)

b)

handeln will , bedarf der Zulassung . Dies gilt auch für Gen«!
schäften und andere Vereinigungen.

Die Zulassung erfolgt durch die Reichsgetreidestelle;
kann andere Stellen zur Zulassung ermächtigen . Soiml
sich um den Verkauf handelt , kann die Zulassung von der R«
getreidestelle für das ganze Gebiet des Deutschen Reichs-
Teilgebiete , von den von ihr ermächtigten Stellen nur für!
Bezirk erteilt werden.

Die Zulassung kann an Bedingungen geknüpft und je!»
zurückgenommen werden.

8 6. ' Der Erwerber von Saatgut hat die vollständige «
karte dem Veräußerer bei Abschluß d es Vertrags auszuhändi
Wird das Saatgut mit der Eisenbahn versandt , so hat sich
Veräußerer von der Versandstation auf jedem AbschnitderZ
karte die Absenduug unter Angabe der Art des Saatguts
versandten Mengen und des Ortes bescheinigen zu lassen,
dem das Saatgut verfrachtet ist . Erfolgt die Versendung
mit der Eisenbahn , so hat sich der Veräußerer auf jedem Äbs
der Saatkarte den Empfang durch den Erwerber bestätigt
lassen.

Der Veräußerer hat Abschnitt A der Saatkarte abzutr«
und aufzubewahren sowie die Abschnitte B und C dem Komink «gern
verbände , für den das Saatgut beschlagnahmt ist, einzurc« Mt,
Der Kommunalverband hat , wenn das Saatgut in einen anWchnet
Kommunalverband verbracht wird , Abschnitt C der Saatkar!
diesen Kommunalverband weiterzusenden.

8 7 . Die Ausstellung der Saatkarten durch die Kom
verbände und die Gemeinden sowie der Geschäftsbetrieb der
gutwirtschaften und zngelassenen Händler unterliegt der
sichtigung durch die Reichsgetreidestelle . Sie kann zu
Zwecke besondere Anordnungen erlassen

II. Saatgut von Getreide . J
§ 8 . Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , die sich

weislich in den Jahren *1913 und 1914 mit dem Berkas
Saatgetreide erfaßt haben , kann der Kommunalverband der
stimmung zur Veräußerung selbstgebauten Saatgetreides zu'
zwecken allgemein erteilen . Die Zustimmung ist auf eIj\
stimmte Menge zu beschränken ; chei Festsetzung dieser
der Umsatz des Betriebs in den Jahren 1913 und 191» V
rücksichtigen.

8 9 . Die Veräußerung , der Erwerb und die Liefern^
Wintergetreide zu Saatzwecken darf nur in der Zeit *

en
Er,

§ 15
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bis zum 15. Dezember 1917, von Sommergetreide zu Saat¬
en nur in der Zeit vom 1. Januar bis zum 15.Juni 1918

tgen.
Saatgut, das nach Ablauf der im Abs. 1 bezeichneten Fri-

sich noch bei den Saatgutwirtschaften, bei den zugelassenen
,lern oder bei den Verbrauchern befindet, ist an die Reichs-

.eidestelle oder an den von dieser bezeichneten Kommunalver-
H'd abzuliefern. Der Erwerber hat für diese Mengen einen

chweizen„gemessenen Preis zu zahlen, bei dessen Festsetzung der zur Zeit
rli 1917. (t Ablieferung geltende allgemeine Höchstpreis, nicht der Son-
mung st, ^reis für Saatgut, zu berücksichtigen ist. Im Streitfall ent-

S . 507 chkidet die höhere Verwaltungsbehörde. Sie bestimmt, wer die
:e ErrchM Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.
eichs-Ges, Den Züchtern von Originalsaatgut kann durch die Reichs-

Mdestelle aus der Ernte ihrer Zuchtgärten ein angemessener
„teil als Züchterreserve belassen werden. Als Originalsaatgut

ng vms)i,lcher Sorten, an denen die Stammbaumzucht durch schriftliche
nte 1917 elege nachgewiesen werden kann(Hochzucht), wenn der Züchter
recken ist>einem im Deutschen Reichsanzeiger zur Veröffentlichung ge¬
nkehr zms Agenden Verzeichnis für die Getreideart aller Züchter von
gsstellen. figinalsaatgut aufgeführt ist.

Saatg« Saatgut uo» Snchmeire« . Hirse uud Hnlfenfrüchtr«
eband onAS 10. Saatgut von Buchweizen, Hirse und Hülsenfrüchten so-

von Gemenge, in dem sich Hülsenfrüchte befinden, mit Aus-
me des Saatguts von Winterwicke(vicia villosa) und von

menge von Roggen und Winterwicken, darf nur an die Reichs¬
eidestelle abgesetzt werden. Die Reichsgetreidestelle bestimmt,

Gemeindlelche Mengen sie erwerben will und setzt die Bedingungen fest,
n Saatk, He kann das von ihr erworbene Saatgut durch Kommunalver-
rzulegen. inde, Saatstellen oder durch zugelassene Händler dem Verbrauche

Komm»Ghren.
oohin geli Die Reichsgetreidestelle kann Erzeuger des im Abs. 1 ge-
ahn best, mnten Saatguts ermächtigen, Saatgut unmittelbar an Ver-
u erwerb isucher abzusetzen. Sie kann Erzeuger von Originalsaatgut und
rutzung ein anerkanntem Saatgut ferner ermächtigen, dieses an Saat¬
en. Die eilen, landwirtschaftliche Berufsvertretungenund Vereine oder
utend an igelaffene Händler abzusetzen. Die Ermächtigung kannn an Be-

«lgungen geknüpft werden.
rach §3 § 11. Als Saatgut im Sinne des § 10 giltnur solches Saat-
!-Gesetzbl it, das von der Reichsgetreideftelle oder einer von ihr mit der
für denimfung beauftragten Saatstelle als zur Saat geeignet erklärt

>rden ist.
12. Auf Saatgut von Hülsenfrüchten, das zum Gemüsean-
bestiinmt ist (Gemüsesaatgut), finden die Vorschriften dieser

ordnung mit folgender Maßgabe Anwendung:
1. Als zum Gemüseanbau bestimmte Hülsenfrüchten gelten nur

solche Sorten, die in einem im Deutschen Reichsanzeiger
zur Veröffentlichung gelangenden Verzeichnis ausgesührt
sind.

2. Die Reichsgetreidestelle kann ermächtigen, Gemüsesaatgut
auch an Händler abzusetzen. Die Ermächtigung kann an
Bedingungen geknüpft werden.

3. Der Handel mit Gemüsesaatgut ist außer den im § 5 ge¬
nannten Personen gestattet:
a) Personen, denen gemäß § 1 der Verordnung über den

Handel mit Sämereien vom 15. November 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 1277) eine Erlaubnis zum Betriebe des
Handels mit Sämereien erteilt ist;

b) Inhabern von Kleinhandelsgeschäften, die Sämereien
ausschließlich im Kleinverkauf in Mengen biszu50Kilo-

! gramm an Verbraucher absetzen.
Die Ausstellung der Saatkarten für Händler, die nicht

nach § 5 zugelassen sind, erfolgt durch defi Kommunal¬
verband, in dessen Bezirk der Händler seine Niederlassung

_ hat.
i lassen, i 1. Die Bestimmungen dieser Verordnung über Saatkarten finden
sendung>1 auf Gemüsesaatgutkeine Anwendung, soweit es sich um
dem Absl?! Mengen von nicht mehr als 125 Gramm handelt,
bestätigt Die Reichsgetreidestelle kann weitere einschränkende Vor-

Msten über den Verkehr mit Gemüsesaatgut erlassen,
rabzutr« § 13. Saatgut, das sich am 15. Juni 1918 noch bei den Er-
n KomlN« Agern, den zugelassenen Händlern oder den Verbrauchern be-

einzurc>> Mt, ist an die Reichsgetreidestelle oder an den von diesen be-
einen an»schneien Kommunalverband abzuliefern.
SaatkalN Die Vorschriften im § 9 Abs. 2 Satz 3 bis 4, Abs. 3 finden

sprechende Anwendung.
Komn» IV. Schlnfibeftimmungen.

ieb der̂ 814. Die Landeszentralbehörden können den Saatgutverkehr
t der Ergehenden Beschränkungen unterwerfen. Sie bestimmen,
n zu 51? als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 9 Abs. 2

3 anzusehen ist.
, t j. 15- Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Verordnung

die sich-.̂ ^u nach § 79 Abs. 1 Nr. 4 der Reichsgetreideordnung für
Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 507)

*3. Diese Verordnung tritt am 15. Juli 1917 in Kraft.
Kerli« . den 12. Juli 1917.
Prästdent de» Kriegsernährungsamts von Batocki.
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Verordnung
^etr.: Kchmelgepsttcht der Kilfsbienstpstichtigen ufiv.
«tuf Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belagerungs¬

zustand vom 4. Juni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes vom
11. Dezember 1915 bestimme ich in Erweiterung der Verord¬
nung vom 24. 4. 1917 — IIIb Nr. 8017/2448 — für den mir
unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem Gou¬
verneur — auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

8 1-
Auch bei den Zivilbehörden auf Grund des Hilfsdienstge¬

setzes oder freiwillig ehrenamtlich oder gegen Vergütung' beschäf¬
tigten Zivilpersonen ist es verboten, anderen Personen über
Art und Gegenstand ihrer Tätigkeit bei der Behörde oder über
die ihnen auf Grund dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tat¬
sachen Mitteilungen zu machen, wenn sich die Pflicht zur Ge¬
heimhaltung aus der Natur der Sache oder aus einer besonderen
Weisung der Behörde ergibt.

ß 2.
Dieses Verbot bleibt auch nach der Beendigung deS Dienst¬

verhältnisses bei der Behörde bestehen.
8 3.

Zuwiderhandlungen, sowie Aufforderung oder Anreizung zu
Zuwiderhandlungen werden, soweit die bestehenden Gesetze keine
höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem
Jahr, beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder Geld¬
strafe bis zu 1500 Mark bestraft.

(Main ), den 10. Juli 1917. .
Stellv . Kettrralkomnrando des 18 . Armeekorps.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Abt. Ill b. Tgb.-Rr. 13712/3932.

Verordnung.
Im Interesse der öffentlichen Sicherheit bestimme ich auf

Grund des 8 9d des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzesvom 11. Dezem¬
ber 1915 für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im Ein¬
vernehmen mit dem Gouverneur— auch für den Befehlsbereich
der Festung Mainz:

Mit Gefängnis dis m einem Jahre , beim Uarliegen
mildernder Umstande mit Haft oder Geldstrafe dls M
1300 M . mird bestraft , mer Gartrnfriichle , Feldfrvchte
oder andere Sodenerxengnilfr ans Gartenanlagen aller
Art Weinberge « , Obstanlagen . Sarrurfchulen, von Aeckern,
Miefe « , Meiden , Platzen , Wege« oder Gräben rntrvrntzet.

Frankfnrt a. M .. dm 11. Juni 1917.
Stellvertretendes Generalkommando 18 . Armeekorps.

Der stellv. KommandierendeGeneral:
Riedel,  Generalleunant.

*

Indem ich vorstehende Verordnung nochmals veröffentliche
ersuche ich die Herren Bürgermeister, dieselbe mit Rücksicht auf
ihre Wichtigkeit in der gegenwärtigen Zeit in ortsüblicher
Meife bekannt machen zu lassen.

Mesterbirrg , den 23. Juli 1917.
_ Der Landrat.

Der Welt -Krieg.
WB . Großes Hauptstnartier , 21 . Juli ( Amtlich .)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rnpprecht.

In Flandern tobte auch gestern der Feuerkampf in nur
zeitweise nachlaffender Heftigkeit.

Im Artois steigerte sich die Artillerietätigkeit vormittags
zwischen dem La Bassee- Kanal und Lens, nachmittags auch auf
beiden Ufern der Scarpe.

Wie in den Vortagen blieben Vorstöße starker EckundungS-
abteilungen gegen mehrere Stellen unserer Front für den Feind
ergebnislos.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Rur im mittleren Teil des Chemin des Dames war die

Feuertätigkeit stark. Französische Angriffe sind bisher nicht erfolgt.
Dagegen drangen abends Teile eines westfälischen Regiments

iu die feindliche Stellung, überwältigten die Besatzung und kehr¬
ten heute früh mit 10 0 Franzosen von dem kühnen Handstreich
vollzählig wieder in unsere Stellung zurück.

Auch bei Fort de La Pompelle, südöstlich von Reims, und
auf beiden Maasufern brachten Erkundungen durch frisches
Draufgehen eine größere Zahl von Gefangenen ein.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Keine besonderen Ereignisse.

Westlicher Kriegsschauplatz
Heeresfront des Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

von Bayern.
Unsere Angriffsbewegung in Ostgalizien hat den beabsich¬

tigten Verlauf genommen.
Hinter den eiligst zurückgehenden russischen Kräften, von

denen nur Teile sich jbisher zum Nahe- kämpfen stellten, haben
unsere Truppen in ungestümem Nachdrängen in 40 Kilometer
Breite die Straße Zloczow-Tarnopol, beiderseits von Jezierna,



überschritten . Wo der Feind standhielt , ist er im raschem An¬
sturm geworfen worden . Wie in früheren Jahren , künden
brennende Ortschaften und große Zerstörungen den Weg, den die
Russen genommen haben.

Weitere Kämpfe werden erwartet . Nördlich von Brzeczany
nahmen österreichisch-ungarische Truppen die am 1. Juli verlor¬
enen Stellungen nach hartem Kampfe zurück.

Nördlich des Dnjestr scheiterten Vorstöße der Russen vor
unseren Linien.

Südlich deS Flusses wurde der Feind auf Dabin geworfen.
Bei Nowica stürmten deutsche und österreichisch-ungarische Regi¬
menter die russische Höhenstellung trotz hartnäckiger Gegenwehr.

Vom Stochod bis zur ' Ostsee steigerte sich vielfach die
Feuertätigkeit . Besondere Stärke erreichte sie zwischen Krewo
und Smorgon und bei Dünaburg.

Front des Generalobersten Erzherzog Joseph.
Im nördlichen Teile der Waldkarpathen hat das lebhafte

Feuer angehalten.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls v. Mackensen

Am unteren Sereth sind Russen und Rumänen tätiger als
Hbisher . Ein eigener Borstoß an der Rimnicul -Mündung brachte

uns 80 Rumänen uod mehrere Maschinengewehre ein. An der
mazedonischen Front ist die Lage unverändert.

. Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.
WB. Großes Hauptquartier , 22. Juli . Amtlich

Westlicher Kriegsschauplatz
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

Die Kampftätigkeit des Feindes war gestern geringer als
in den Vortagen und nur in einzelnen Abschnitten der flandrischen
Schlachtfront stärker. Sie hat sich heute allgemein wieder ge¬
steigert.

Im Artois dauerte das lebhafte Feuer vom La Basfee- Ka¬
nal bis südlich von LenS an.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Am Chemrn des Dames hatten bei Braye und Cerny

Einbrüche in die französische Stellungen vollen Erfolg . Bewährte
westfälische und Ostpreußische Kampftruppen holten dort bei Er¬
kundungen und Verbesserungen der eigenen Linien zahlreiche Ge¬
fangene aus den feindlichen Gräben und wehrten heftige Gegen¬
stöße ab.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Erkundungsgefechte im Sundgau brachten Gewinn an Ge¬

fangenen und Beute.
Grstlichrr Kriegsschauplatz

Heeresfront des Generalseldmarschalls Prinz Leopold
von Bayern.

Heeresgruppe des Generalobersten v. Böhm -Ermolli.
Der am 19. Juli begonnene Gegenangriff in Ostgalizien

hat sich zu einem großen Erfolg der deutschen und verbündeten
Waffen ausgewachsen.

Der Hauptteil der russischen 11. Armee ist geschlagen. Trotz
schlechter Wegeverhältnisse dringen unsere braven Truppen uner¬
müdlich vorwärts . In vielfach erbitterten Kämpfen haben sie die
sich von neuem setzenden russischen Kräfte überall geworfen.
Die Gegend westlich von Tarnopol und die Bahn Brzezcmy-
Tarnopol ist an mehreren Stellen erreicht.

Bei Brzezany beginnt nunmehr auch die russische 7. Armee
unter dem sich verstärkenden Druck auf ihre Flanke zu weichen.

Die Gefangenen - und Beutezahl ist groß . In Jezierna
fielen reiche Vorräte an Verpflegung , Schießbedarf und Kriegsge¬
rät in unsere Hand.

Bei der Heeresgruppe des Generalobersten von Woyrsch
war der Feuerkampf an der Schtschara und Serwetsch lebhaft.
Der Nordflügel ist in den bei der Heeresgruppe des Generalobersten
v. Eichhorn beginnenden Kämpfen beteiligt.

Zwischen Krewo und Smorgon griffen die Russen nach
tagelangec starker Artilleriewirkung seit gestern abend mit starken
Kräften an . Ihr Ansturm brach an der Front deutscher Truppen
verlustreich zusammen . Nach unruhiger Nacht sind heute morgen
dort neue Kämpfe entbrannt.

Nordwärts bis zum Narocz-See sowie zwischen Triswiaty-
See und Dünaburg hat die gesteigerte Feuertätigkeit angehalten
mehrfach wurden russische Erkundungsstöße zum Scheitern gebracht.

Front des Generalobersten Erzherzog Joseph
Außer lebhaftem Feuer in den Nordkarpathen und er¬

folgreichen Vvrfeldgefechten zwischen Casinu - und Susitatal , auch
bei der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls v. Mackensen
noch keine größeren Kampfhandlungen.

Makedonische Front.
Die Lage ist unverändert.

Der erste Generalquartiermcister : Ludendorff.

Deutsches Reich.
Erhöhung der Mehlratton.

Wtb Kerli « . 20 . Juli Das Kriegsernährungsamt gibt be¬
kannt : Mitte August 1917 wird die allgemeine Kopfration an
Mehl für die Versorgungsberechtigten von 170 Gramm auf 220
Gramm täglich erhöht (Vor dem 15. April 1917 betrug die
allgemeine Kopfration 200 Gramm , während weitere 20 Gramm
in Streckmitteln , soweit solche zur Verfügung standen , gegeben
wurden .1 Den Wochentag des Eintritts der Veränderung be

stimmen die Kommunen entsprechend ihrer Versorgung!
Von demselben Zeitpunkt ab kommt die seit Mitte April
gewährte verbilligte Fleischzulage von wöchentlich 250
wieder in Fortfall . Für die Vermessung der Schwer-
Schwerstarbeiterzulagen und des Mehlersatzes für fehlende
toffeln bleiben die zur Zeit bestehenden Bedingungen urtocrdt
Anfangs Oktober 1917 ist aufgrund der bis dahin vorzv„
enden Ernteschätzung und Viehzählung die zu verteilende«
menge an Mehl , Fleich und Kartoffeln erneut festzusetzen. Tj,
Getreideselbstversorgern zustehende Menge an Brotgetrch
durch Beschluß des Bundesrats vom 1. August ab auf de»
zum 15. April in Geltung gewesenen Satz von 9 Kilog,
monatlich wieder erhöht werden.

Die Weltgetreideernte.
Am beste« st«d die Mittelmächte darau!

SerU « . 20. Juli . Die „Ostschweiz" schreibt: Im „S
zer Bauer " macht der dänische Ingenieur West beängsh
Angaben über die Aussichten der diesjährigen Weltgetre -ch
Frankreich rechnet mit einer Mißernte , England wird nich>
nähernd in der Lage sein, seinen eigenen Bedarf zu decken,
besten daran sind die Zentralmächte . Die 1916er Ernte i
Vereinigten Staaten , Kanada und Argentinien war gege
vorhergehenden ^ Prozent zurückgegangen. Die Reserve»
genannten drei Hauptaussuhrgebiete für Getreide sind erf(
Die diesjährige Ernte wird wahrscheinlich noch kleiner sei»
die vorjährige . In der Union wird sie auf 10 Millionen Ti
Winterweizen geschätzt, 1916 12,4 Millionen . In Argen!
fällt die Ernte dermaßen schlecht aus , daß wenig mehr
100 000 Tonnen für die Ausfuhr bleiben. Der amerik«
Lebensmittelkontrolleur Hoover schätzt nach amtlicher Erk!«
vom 3. Juni die Zufuhr und den Bedarf der Alliierten au
Millionen , den der Neutralen auf 130 Busheis Brotgel
Die Union und Kanada werden 1917 nur 500 Millionen
behren können . Wie Wilson erklärte wird der Ueberschnß!
rikas in erster Linie den Alliierten zu Gute kommen. Naif
vorstehenden Zahlen würde für die Neutralen nichts übrig die
ganz abgesehen von den Wirkungen des U-Bootkrieges , n M
die Frachtraumnot Tag für Tag vergrößern.

Aus dem Kreise Westerburg.
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Bau
Westerburg, den 24. Juli I!

Gi« zeitgemäste» Unternehmen. Der Magistrat - <
Stadt Camberg schreibt dem Nass. B . : Einerseits im allgmi
volkswirtschaftlichen Interesse , andererseits aber auch zur Ford«
der Volksernährung âm Platze , beabsichtigt die Stadt ungefähr g
Angust 300 Schweine 3 Monate lang für sich und etwaige Ein #0'm
tereffenten gemeinsam zur städtischen Waldweide zu bringen . Da ^ ^ .(
ist auch denjenigen , die seither aus Mangel an Stallraum
Futter von den Hausschlachtungen ausgeschlossen biteben, ^ L *
Schlachtgelegenheit geboten, weil ja nach § 92 der Verort» jg cr [^n
des Reichskanzlers vom 2. Mai 1917, mehrere Personen , dir^
den eigenen Verbrauch gemeinsam Schweine - mästen, ebenfall 23  ^
Selbstversorger angesehen werden . Aus der am Eingänge erwäf^ qq
G emeinschaftlichkeit der Haltung ergibt sich, daß die endgültig«^ ^er
Weisung der Einzeltiere erst am Schluffe der Weidemast e«
und daß bis dahin ein Miteigentumsverhältnis im Maße de^ , t t
meldeten Beteiligung an den Tieren besteht. Und ferner «.,Z
sich, daß Verluste gemeinschaftlich zu tragen sind. Da die
schaffung von nur kräftigen Schweinen im Durchsetz nittsge« | . **
von mindestens 1 Ztr . in Aussicht steht, und auch erfahrun yjj <
mäß der Weidebetrieb Seuchen fast völlig ausschließt , sind«
Verluste nicht zu erwarten . Demgemäß kann angenommen
den, daß die eigentlichen Kosten der Waldweide einschließlich! §
Risikos nur etwa 30 —40 Mk. pro Weidetiere erreicht w« A. erh,
Der Ankaufspreis der Tiere ist 120 Mk. pro Zentner , und! fl
Betrag ist mit Weidebeginn fällig . Minderbemittelten kann ach lagerst
trag auch Ratenzählung gewährt werden . Ab Ende der Ä von 2
zeit ist noch eine Nachrnast von 1—2 Monaten rötlich , dieM H. »
wenn nicht anders möglich, auch im fremden Stalle undf
fremder Wartung zulässig erscheint, weil der gesetzliMvorge^
benen Eigenart in Dauer von 3 Monaten bereits mit der!
weide genügend geleistet ist.

Diese Maßnahmen des Magistrats Camberg empfehle"
zur Nachahmung unserem verehr !. Magistrat , da auch hier
Anzahl Haushaltungen sind, die aus an Mangel an Staut
oder Futter sonst keine Schlachtgelegenheit haben . Jm 'volm-
schastlichen Interesse ist ein solches Verfahren nur zu begr"

Jagdverpachtung.
Mittwoch, den 1. August 101^

Nachmittags 1 Uhr
wird die am 1. Dezember 1917 pachtfrei werdende
Feldjagd der Gemeinde Salz Kreis Westerburg bestehe"
100 ha Wald und 395 ha Feld auf die Dauer von 9
öffentlich meistbietend verpachtet.

Satz, den 19. Juli 1917.
Der Bürgermeister.  KU**
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